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Grußwort

Liebe Saarländerinnen und Saarländer, 

die biologische Vielfalt in unserem Bundesland ist beeindruckend.
Ihre europaweite Bedeutung spiegelt sich in den sogenannten NATURA 
2000-Gebieten wider. Darauf können wir stolz sein. Es lohnt sich, diese 
besonderen Lebensräume seltener Pflanzen und Tiere für die folgenden 
Generationen zu erhalten.

In den Jahren 1998 bis 2006 wurden 127 saarländische FFH- und Vogel-
schutzgebiete von den damaligen Landesregierungen als schutzwürdig 
gemäß der NATURA 2000-Richtlinien an die EU gemeldet.

Seitdem gilt auf den Flächen das „Verschlechterungsverbot“, und wir sind 
verpflichtet, dies über Schutzgebietsausweisungen sicherzustellen. Dieser 
Aufgabe und auch dieser Verantwortung stelle ich mich in dem Bewusst-
sein, dass es das einmalige Erbe der Natur nicht für Geld zu kaufen gibt.

Die saarländischen NATURA 2000-Gebiete haben zum Erhalt ihrer jetzigen 
Artenvielfalt unseren Schutz und unsere Pflege verdient. Was uns deren 
intakte Natur dafür zurückgibt, ist unbezahlbar.
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Zu diesem Thema erreichen meine Kolleginnen und Kollegen viele Fragen 
aus dem ganzen Saarland. Die Bandbreite reicht von ganz allgemeinen 
Verständnisfragen bis hin zu detaillierten Auskunftswünschen im individu-
ellen Einzelfall. 

Die vorliegende Broschüre gibt allgemeinverständlich und knapp aber kon-
kret Antworten auf Ihre Fragen. Sie informiert über das Was und Warum 
von NATURA 2000, sie gibt Auskunft zu den entsprechenden Naturschutz-
bestimmungen aber auch zur fi nanziellen Förderung.

Freuen wir uns gemeinsam über die einzigartige Artenvielfalt unserer Hei-
mat!.

Ihr Reinhold Jost
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz
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Orchideenwiese, Foto: NABU Saar, B. Freiheit



„Deutschland bietet für viele wildlebende Tier- und Pfl an-
zenarten keine günstigen Lebensbedingungen. Nur weni-
ger als ein Drittel der Lebensraumtypen ist in dem von der 
EU geforderten günstigen Erhaltungszustand, mehr als 
zwei Drittel weisen einen ungünstigen Erhaltungszustand 
auf. Die Gründe sind seit langem bekannt. Sie liegen in 
den intensiven Nutzungen, die die Naturbelange zu wenig 
oder gar nicht beachten. Wirksame Schutzmaßnahmen 
– auch über Bundesländergrenzen hinweg – sind daher 
nach wie vor unverzichtbar. Die EU-Naturschutzrichtlinien 
werden mehr denn je gebraucht.“

Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks im Rah-
men der Naturschutzoff ensive 2020



Sagen Sie mal,
liebe Leute vom Naturschutz – 

wie ist das denn?

„„„
“““



Europa verfügt über einzigartige Schätze der Natur. Gleichzeitig sind aber 
auch zahlreiche Tier- und Pfl anzenarten sowie zahlreiche Lebensräume in 
ihrem Bestand gefährdet oder gar vom Aussterben bedroht.
Daher hat die Europäische Union bereits im Jahr 1992 die FFH-Richtlinie 
beschlossen: Fauna (Tiere) – Flora (Pfl anzen) – Habitat (Lebensräume). 
Ziel war es, auf dieser Grundlage ein europaweites, zusammenhängendes 
Netz aus Schutzgebieten zu schaff en, welches dem Erhalt wildlebender 
Pfl anzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume dient. Dieses 
Schutzgebietsnetz hat den Namen NATURA 2000.
Es setzt sich aus den Fauna-Flora-Habitat-Gebieten und den Vogelschutz-
gebieten (nach der EG-Vogelschutzrichtlinie aus dem Jahr 1979) zusam-
men. Ziel von NATURA 2000 ist die Schaff ung eines zusammenhän-
genden ökologischen Verbundes von Gebieten, in denen schutzwürdige 
Lebensräume und -gemeinschaften vorkommen und der über Korridore 
auch einen Austausch zwischen Arten ermöglicht. Damit soll ein Beitrag 
zum dauerhaften Überleben dieser Arten und Lebensräume in Europa 
gewährleistet werden.

Ziel der NATURA 2000-Gebiete ist ausdrück-
lich nicht die Aufgabe der Nutzung, son-
dern der Erhalt artenreicher, naturnah 
bewirtschafteter Kulturlandschaften 
mit ihrer hohen Artenvielfalt. Eine an 
den Erhaltungszielen ausgerichtete 
Landbewirtschaftung ist also er-
wünscht und oftmals notwendig, 
um den „günstigen Erhaltungszu-
stand“ der natürlichen Lebensräu-
me und Arten zu gewährleisten.

Was ist eigentlich NATURA 2000?
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Wie erfolgte die Auswahl der Gebiete?

Die Auswahl der Gebiete erfolgte für alle Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach einheitlichen Kriterien der Vogelschutzrichtlinie von 1979 und 
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992. Es durften nur naturschutz-
fachliche Kriterien herangezogen werden.
Im Saarland erfolgte die Auswahl auf der Grundlage von Fachgutachten 
und Expertenbefragungen. Zu den Auswahlkriterien gehörten das Vorkom-
men bestimmter Lebensraumtypen und Arten sowie die geografische Lage 
der Gebiete.
Die saarlandweit ausgewählten Gebiete für das Schutzgebietsnetz 
NATURA 2000 wurden in den Jahren 1998 bis 2006 nach vorheriger 
Beteiligung insbesondere der Kommunen und der Träger öffentlicher Be-
lange an das Bundesumweltministerium und die EU-Kommission gemel-
det. Diese Meldung wurde durch Bestätigung der EU verbindlich und der 
Gebietsschutz muss jetzt rechtssicher gemacht werden. Geschieht das 
nicht, drohen dem Saarland Vertragsverletzungsstrafen mit empfindlichen 
finanziellen Auswirkungen.
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Wie viele NATURA 2000-Gebiete gibt es 
eigentlich im Saarland?

Im Saarland gibt es 125 Gebiete, davon 85 reine FFH-Gebiete, 8 reine Vo-
gelschutzgebiete und 32 Gebiete, die sowohl FFH- als auch Vogelschutz-
gebiete darstellen. Zwei FFH-Gebiete – bei einem handelte es sich um ein 
Fledermausquartier – bestehen mittlerweile nicht mehr. 

Die saarländische NATURA 2000-Gebietskulisse umfasst damit 125 
Gebiete mit einer Gesamtfläche von rund 30.000 Hektar. Das entspricht 
einem Anteil von 11,6 Prozent der Landesfläche. 
Damit liegt das Saarland im Mittelfeld der übrigen Bundesländer, was den 
Anteil der gemeldeten Landflächen an der Landesfläche angeht.

11,6 %

der Landes-

fläche

HektarGebiete
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Für welche Lebensraumtypen und Arten 
musste das Saarland eigentlich Schutzge-
biete melden?

Insgesamt 32 Lebensraumtypen, die in der FFH-Richtlinie genannt wer-
den, kommen auch im Saarland vor. Dazu gehören beispielsweise der 
Hainsimsen-Buchenwald, naturnahe Gewässer, Kalk-Halbtrocken-Rasen 
oder Magere Flachland-Mähwiesen.

Bei den schutzwürdigen Arten der FFH-Richtlinie sind 92 Arten im Saar-
land betroffen. Für 28 besonders schutzwürdige Arten, wie z. B. den 
Hirschkäfer, das Große Mausohr (Fledermaus), den Biber, den Großen Feu-
erfalter oder den Goldenen Scheckenfalter sind entsprechende Schutzge-
biete auszuweisen.

Nach der Vogelschutzrichtlinie sind weitere 44 Arten – Vogelarten – be-
troffen, zum Beispiel der Rotmilan, der Neuntöter oder auch verschiedene 
Spechtarten.
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Auf den folgenden Seiten
sind einige Beispiele für 
Lebensraumtypen der 
FFH-Richtlinie aufgeführt:

I. Beisspieleee fürr 
Lebenssraummmtypeeen



Auenwälder
Naturnahe Gewässer, wie die Blies, weisen noch Reste von Weichholz-
Auenwäldern mit Arten wie Erlen, Weiden und Eschen auf. Kennzeichnend 
für diese Lebensraumtypen ist die Abhängigkeit von wechselnden Wasser-
ständen.

Auenwald an der 
Blies bei Mimbach

Foto: Dr. Axel Didion
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Hainsimsen-Buchenwald
Das Saarland hat – wie ganz Deutschland – eine besondere Verantwor-
tung für den Erhalt von Buchenwäldern. Ein Viertel des natürlichen Ver-
breitungsgebietes der Rot-Buche liegt in Deutschland. Würde man die Na-
tur einfach wachsen lassen, wäre das Saarland bis auf wenige Gebiete wie 
Gewässerauen und felsige Standorte bewaldet. Heute sind im Saarland 
nur noch rund 23 Prozent der Waldfläche mit Buchen bestockt. Der so 
genannte bodensaure Hainsim-
sen-Buchenwald gehört 
zu den verbreitetsten 
Buchenwaldge-
sellschaften im 
Saarland.

Hainsimsen-
Buchenwald
Foto: Konrad Funk
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Kalk-Halbtrocken-Rasen
Kalk-Halbtrocken-Rasen, wie beispielsweise im Bliesgau, sind durch frü-
here extensive Landnutzungsweisen entstanden. Heute sind viele Flächen 
nicht mehr bewirtschaftet, so dass die Gefahr der Verbuschung und Wie-
derbewaldung besteht. Wenn die Landschaft nicht off en gehalten wird, ist 
die Artenvielfalt dieser, an trockene, nährstoff arme Verhältnisse angepass-
ten Vegetation, unter anderem mit zahlreichen Orchideen, bedroht.

Oben: Kalk-Halbtrocken-Rasen bei Altheim
im Westrich; Foto: Dr. Axel Didion

Unten: Die Bocks-Riemenzunge, Orchideenart 
der Kalk-Halbtrocken-Rasen; Foto: Dr. Volker Wild
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Moorwälder 
Auf feucht-nassem Torfsubstrat wach-
sen die Moorwälder unter nährstoff -
armen Bedingungen bei einem 
gleichzeitig hohen Grundwas-
serstand. Charakteristisch 
für Moorwälder sind Torf-
moosdecken.

Oben: Moorwald in der Hoch-
waldregion; Foto: Konrad Funk

Unten: Blockschutthalde am Dollberg 
im Eisener Wald; Foto: Konrad Funk
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Magere Flachland-Mähwiese
Der Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiese wird durch artenrei-
che, wenig gedüngte und extensiv genutzte Wiesen gebildet. Der erste 
Heuschnitt erfolgt hier nicht vor der Aussamung, um die Artenvielfalt an 
Blühpfl anzen dauerhaft zu erhalten.

Oben: Magere Mähwiese im Bliesgau; Foto: Peter Baus
Unten: Artenreiche Salbei-Glatthaferwiese; Foto: Dr. Axel Didion
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Auf den folgenden Seiten
sind einige Beispiele für 
schutzwürdige Arten der 
FFH-Richtlinie aufgeführt:

II. Beiispieleee für 
schutzwwwürdiggee Artten



Wildkatze
Wildkatzen unterscheiden sich von Hauskatzen insbesondere durch einen 
langen buschigen Schwanz mit stumpfem Ende und deutlich abgesetzten 
parallelen schwarzen Bändern. Das Saarland hat Anteil am bedeutendsten 
und größten zusammenhängenden Wildkatzengebiet Deutschlands, dem 
Rheinischen Schiefergebirge mit Saar-Nahe-Bergland.

Wildkatze
Foto: Konrad Funk
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Biber
Biber sind charakteristische Bewohner 
naturnaher Gewässerlandschaften. 
Nachdem erste Biber in den 1990er 
Jahren wiederangesiedelt wurden, 
hat sich die Art seither im gesamten 
Saarland ausgebreitet. Ein Revier 
umfasst Gewässerabschnitte von 1 
bis 5 km Länge und schließt in der 
Regel landseitig eine Zone von 20 m 
Breite ab Gewässerufer ein.

Haselmaus
Als nachtaktives Nagetier kommt die Haselmaus in Laub- und Mischwäldern 
mit artenreichem Unterwuchs, strukturreichen Waldsäumen und artenreichen 
Hecken vor. Die Haselmaus ist ein hervorragender 
Kletterer, der sich auch auf den dünnsten 
Zweigen wohlfühlt und die meiste Zeit 
in den Bäumen lebt. Dabei benutzt 
sie zum Teil die Hangeltechnik der 
Aff en, um sich fortzubewegen. 
Der dicht behaarte und sechs 
Zentimeter lange Schwanz 
dient dem daumengroßen 
Bilch aus der Familie der 
Schlafmäuse dabei als Ba-
lancierstange. 

Oben: Biber; Foto: Robert Groß
Unten: Haselmaus; Foto: Robert Groß
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Großes Mausohr und Zwergfledermaus
Großes Mausohr und Zwergfledermaus sind nur 
zwei Arten von insgesamt 19 Fledermaus-
arten, die im Saarland vorkommen 
und nach der FFH-Richtlinie ge-
schützt sind.

Oben: Großes Mausohr
Unten: Zwergfledermaus

Fotos: Robert Groß
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Hirschkäfer
Der braunschwarze Hirschkäfer, dessen Männchen dieses imposante „Ge-
weih“ tragen, ist unsere größte heimische Käferart. Sie kommt vor allem in 
naturnahen, alten (Eichen-) Wäldern vor. Die naturnahe Waldbewirtschaf-
tung, die unter anderem auf Belassen von Biotopholz im Wald, Erhalt alter 
Bäume und nicht mehr forstlich bewirtschaftete Flächen setzt, hilft dem 
Hirschkäfer, dauerhaft zu überleben.

Hirschkäfer
Foto: Robert Groß

NATURA 2000-Schutzgebiete



Goldener Scheckenfalter
Der Goldene Scheckenfalter lebt in extensiv genutztem Grünland mit Be-
ständen seiner Raupennahrungspflanzen. In Halbtrocken-Rasen ist es die 
Tauben-Skabiose, in Pfeifengraswiesen der Teufelsabbiss. Die Vorkommen im 
Bliesgau und Westrich zählen zu den bedeutendsten Deutschlands.  Während 
die Oberseite der Flügel kontrastreich bunt ist, erscheint die Unterseite fahl 
und farblich eher unauffällig. 

Links: Goldener Scheckenfalter (Skabiosen-Scheckenfalter)
Rechts: Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling; Fotos: Dr. Steffen Caspari , Dr. Axel Didion
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Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling
Der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling braucht für sein Überleben die 
Pflanze Großer Wiesenknopf sowie spezielle Ameisen. Der Falter legt seine 
Eier in den Blütenstand des Wiesenknopfs. Nachdem die Schmetterlingsrau-
pen bis zur dritten Häutung darin gefressen haben, lassen sie sich auf den 
Boden fallen, wo sie von Wirtsameisen in deren Bau mitgenommen werden. 
Dort fressen sie zwar Ameisenlarven, werden aufgrund eines abgesonder-
ten Sekrets aber dennoch von den Ameisen wie die eigene Brut „gepflegt“. 
Tarnung pur, die mit der Verpuppung und dem Schlüpfen des Falters endet.
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III. Beispppiele nnach dder 
Vogelschhhutzricchtlinnie

Auf den folgenden Seiten
sind einige Vogelarten 
nach der Vogelschutz-
richtlinie aufgeführt:



Schwarzspecht 
Der Schwarzspecht ist der Zimmermann des Waldes. So groß wie eine 
Krähe, ist er unsere größte heimische Spechtart. Er lebt vor allem in großen 
Waldgebieten mit alten Bäumen, wo er geeignete Brutmöglichkeiten findet. 
Ameisen sowie holz- und rindenbewohnende Tiere gehören zu seinem 
Nahrungsspektrum.

Schwarzspecht; Foto: Konrad Funk
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Eisvogel  
Den Eisvogel sieht man trotz seines auffälligen, bunten Federkleides eher 
selten. Naturnahe Gewässer mit Ästen (Ansitzwarte) über dem Wasser stel-
len seinen Lebensraum dar. Dort geht er auf die Jagd nach kleinen Fischen 
und baut seine Brutröhren in den Steilufern. Während Gewässerausbau und 
Gewässerbelastung früherer Zeiten dem Eisvogel schadeten, wird sein Le-
bensraum durch naturnahe Gewässerumgestaltungen und die zunehmende 
Verbesserung der Gewässergüte wieder attraktiver und lebenswerter.
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Rotmilan 
Das Saarland trägt für den Rotmilan – auch weltweit betrachtet – eine 
besondere Verantwortung. Der Verbreitungsschwerpunkt dieser Art liegt 
mit etwa 50 Prozent des weltweit geschätzten Bestandes in Deutschland. 
Im Saarland leben circa 80 Brutpaare mit leicht steigender Tendenz. Der 
Rotmilan, der wegen seiner gegabelten Schwanzfedern auch häufig Gabel-
weihe genannt wird, bevorzugt reich strukturierte Landschaften mit einem 
hohen Anteil von Grünlandflächen und Wäldern mit alten Baumbeständen. 
Verbreitungsschwerpunkte im Saarland sind der Saar-Blies-Gau sowie das 
nordöstliche Saarland. 

Links: Eisvogel
Rechts: Rotmilan
Fotos: Robert Groß
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Wie sieht die Verteilung von Wald 
und Offenlandflächen aus?

Der Großteil der saarländischen NATURA 2000-Schutzgebietskulisse 
betrifft Waldflächen (65 Prozent), wobei es sich überwiegend um Staats-
waldflächen handelt; in geringerem Umfang sind aber auch Kommunal- 
und Privatwaldflächen betroffen.
Weitere Schutzgebietsflächen betreffen das Grünland (18 Prozent).

65 %
1 %

1,5 % 4,5 % 10 %

18%

65 % Wald

18 % Grünland 

10 % Ackerfläche 

4,5 % Brachflächen/  

Hochstaudenfluren
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1 % Gewässer
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Warum werden die Gebiete jetzt noch als 
Natur- und Landschaftsschutzgebiet aus-
gewiesen?

Gibt es Bewirtschaftungsvorgaben in 
NATURA 2000-Gebieten?

Jedes EU-Mitgliedsland hat die Pflicht, die der EU-Kommission gemeldeten 
und von dort bestätigten ökologisch wertvollen FFH- und Vogelschutzge-
biete in ihrem Bestand rechtlich zu sichern. Hierfür müssen die Gebiete 
entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen in nationale Schutzgebie-
te (Natur- oder Landschaftsschutzgebiete) überführt werden. Man be-
zeichnet dies auch als Erhaltungsgebot, welches die EU mit den NATURA 
2000-Richtlinien vorgegeben hat. Die Erhaltungsziele werden bezogen auf 
die einzelnen Gebiete und Arten formuliert.
Das Bundesnaturschutzgesetz macht hier klare Vorgaben, auch was 
Nutzungseinschränkungen bzw. zulässige Handlungen angeht. Zulässige 
Handlungen richten sich nach dem jeweiligen Schutzzweck. Das Saarland 
ist damit nicht frei in seinen Entscheidungen.

Für alle Gebiete gilt die gesetzliche Vorgabe, dass der Zustand eines 
Gebietes nicht zum Schlechteren entwickelt werden darf. Man spricht 
vom Verschlechterungsverbot oder – positiv formuliert – dem Nicht-
Verschlechterungsgebot. Das bedeutet, dass durch die Bewirtschaftung 
des Schutzgebietes der Erhaltungsgrad der vorkommenden schutzwür-
digen FFH-Lebensräume und Arten (einschließlich Vogelarten nach der 
Vogelschutzrichtlinie) nicht verschlechtert werden darf. Erste Informati-
onen über das Vorkommen bedeutender Lebensraumtypen erhält man 
aus den Detailkarten im Rahmen des Verordnungsverfahrens und der 
Schutzgebietsverordnung. Letztere gibt auch Auskunft darüber, welche 
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Erhaltungsmaßnahmen verpflichtend zu beachten sind.
Weitergehende Informationen enthalten die NATURA 2000-Management-
pläne, die für jedes Gebiet aufgestellt und dann im Internet veröffentlicht 
werden.

Gilt das Verschlechterungsverbot nur für 
die Schutzgebietsfläche?

Das Verschlechterungsverbot gilt zunächst für die maßgeblichen Lebens-
raumtypen und Arten. Informationen darüber sind den Verordnungstexten 
sowie den aufzustellenden Managementplänen zu entnehmen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Maßnahmen im Umfeld des NA-
TURA 2000-Gebietes den Erhaltungsgrad der für das jeweilige Schutzge-
biet maßgeblichen Lebensraumtypen und Arten beeinflussen können und 
daher diesbezüglich zu prüfen sind. Man nennt das eine FFH-Verträglich-
keitsprüfung auf der Grundlage einer FFH-Verträglichkeitsuntersuchung. 
Beispielsweise kann durch Unterhaltungsmaßnahmen oder Neubaumaß-
nahmen an Straßen der Wasserhaushalt auf einer größeren Fläche be-
einflusst werden und damit auch in benachbarte NATURA 2000-Schutz-
gebiete wirken. Maßnahmen, die die Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungsgrads für Lebensraumtypen und Arten im Gebiet verhindern, 
sind ebenfalls unzulässig.
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Heißt das, ich darf nichts mehr auf meinem 
Grundstück machen?

Was passiert bei Verstößen gegen das 
Verschlechterungsverbot?

Die Nutzung der allermeisten NATURA 2000-Schutzgebiete durch und 
für den Menschen ist kein Tabu. Sie ist sogar eine Voraussetzung zur 
Wahrung des vorhandenen Zustandes dieser Gebiete. Ziel der Schutzge-
bietsausweisungen ist ja gerade, diese wertvollen Landschaftsbestandteile 
gemeinsam mit allen Nutzern für Bürgerinnen und Bürgern in seiner natur-
nahen Ausprägung  zu erhalten. Eine auf das Schutzgebiet abgestimmte, 
die Natur schonende Bewirtschaftung trägt zur dauerhaften Bewahrung 
der zu schützenden Tier- und Pflanzenwelt bei.

Maßnahmen, die gegen das Verschlechterungsverbot verstoßen, sind 
gemäß den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (§§ 33, 34 
BNatSchG) nicht zulässig und können geahndet werden. Neben der 
Verpflichtung, den früheren schutzwürdigen Zustand wieder herzustellen 
bzw. ggfs. geeignete Kompensationsmaßnahmen durchzuführen, drohen 
auch empfindliche Geldstrafen oder in besonders schwerwiegenden Fäl-
len auch Freiheitsstrafen.
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Was passiert, wenn es zu einer ungewoll-
ten Verschlechterung kommt?

Was ist mit Nutzungsänderungen?

Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil ausgeführt, dass auch 
passive Verschlechterungen, wie zum Beispiel das Zulassen der Sukzes-
sion (Verbuschung) im Offenland, unter das Verschlechterungsverbot 
fallen können und eine Pflicht zu Gegenmaßnahmen besteht. Wie diese 
am sinnvollsten erfolgt, muss im Einzelfall betrachtet werden. So können 
bestimmte Bewirtschaftungsmaßnahmen (z. B. über Förderungen) unter-
stützt werden, aber auch behördliche Pflegemaßnahmen, zum Beispiel 
beauftragte Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen oder notfalls auch 
hoheitliche Maßnahmen erfolgen. Es wird niemand zur Nutzung verpflich-
tet.

Auch Nutzungsänderungen sind grundsätzlich möglich, soweit sie sich 
nicht nachteilig auf den Erhaltungsgrad der maßgeblichen Lebensraumty-
pen und Arten auswirken. Eine Veränderung der Nutzung einzelner Flä-
chen führt nicht automatisch zur Verschlechterung eines Gebietes ins-
gesamt. Eine beabsichtigte Nutzungsänderung sollte mit der zuständigen  
Naturschutzbehörde (siehe Anschriften am Ende der Broschüre) abgeklärt 
werden.
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Muss ich künftig vor jeder Maßnahme um 
Erlaubnis fragen?

Woher weiß ich, ob mein Grundstück in 
einem NATURA 2000-Schutzgebiet liegt?

Erlaubt ist grundsätzlich alles, was nicht zu einer Verschlechterung der 
Erhaltungsziele des Gebiets führt oder führen kann. Für jedes Gebiet gilt 
ein bestimmter Schutzzweck für die maßgeblichen Lebensraumtypen und 
Arten, die dort vorkommen. Die Erhaltungsziele sind Maßstab dafür, ob 
eine Maßnahme durchgeführt werden darf. Die bisherige ordnungsgemäße 
land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt in aller Regel weiterhin mög-
lich, wenn sie den Erhaltungszielen nicht zuwiderläuft. Maßnahmen der 
ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft werden nicht beschränkt, 
soweit diese die Erhaltungsziele für das Gebiet beachten. Dies muss im 
Einzelfall von der Naturschutzbehörde auf Basis der Schutzgebietsverord-
nung und in Abstimmung mit dem Eigentümer entschieden werden.

Wenn Sie sich unsicher sind, ob es zu einer Verschlechterung der Erhal-
tungsziele des Gebiets kommen kann, sollten Sie auf jeden Fall die zustän-
dige Naturschutzbehörde kontaktieren. 

Ob Ihr Grundstück in einem FFH- oder Vogelschutzgebiet liegt, erfahren 
Sie beim Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken, das 
die Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde wahrnimmt, bei Ihrer Stadt 
oder Gemeinde sowie über das Internet im Geoportal des Landesamtes 
für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung (LVGL) unter der 
Adresse: http://geoportal.saarland.de/portal/de/.
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Was darf ich als Landwirt/in in einem 
NATURA 2000-Schutzgebiet überhaupt 
noch machen?

Dürfen Hecken und Gebüsche oder sonsti-
ge Gehölze in NATURA 2000- Schutzgebie-
ten zurückgeschnitten werden? 

Landwirtschaftliche Bodennutzung wird  durch die Bestimmungen von 
NATURA 2000 grundsätzlich nicht beschränkt, soweit die Erhaltungsziele 
für das Gebiet beachtet werden. 
Allerdings ist es im Einzelfall, d. h. beim Vorhandensein bestimmter Le-
bensraumtypen und/oder Arten, notwendig, die Bewirtschaftungsweisen 
an die Erhaltungsziele anzupassen. Das bedeutet beispielsweise, dass sich 
beim Vorhandensein des Lebensraumtyps „Magere Flachland-Mähwiese“ 
der Mähzeitpunkt nach dem Abblühen ganz bestimmter Arten richten 
muss oder – ersatzweise – ein Mähzeitpunkt (z. B. ab 15. Juni) angegeben 
wird. Auch kann es notwendig sein, bestimmte Flächen nur teilweise zu 
mähen und Altgrasstreifen oder -flächen stehen zu lassen, um das Aussa-
men der Pflanzen zu gewährleisten. Näheres regelt die Schutzgebietsver-
ordnung.

Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.
Das Zurückschneiden von Gehölzen, Hecken und Gebüschen ist bereits 
– unabhängig von der Ausweisung als NATURA 2000 – im Bundesnatur-
schutzgesetz geregelt. In der Zeit vom 01. März bis 30. September ist es 
grundsätzlich unzulässig, Hecken, Gebüsche oder andere Gehölze abzu-
schneiden oder auf den Stock zu setzen.
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Was sind eigentlich NATURA 2000-Ma-
nagementpläne?

Wo kann man die NATURA 2000-Manage-
mentpläne einsehen?

Gemäß der FFH- bzw. Vogelschutzrichtlinie sind, soweit erforderlich, für 
alle gemeldeten Gebiete im Saarland Management- bzw. Bewirtschaf-
tungspläne aufzustellen. In den Plänen soll der aktuelle Zustand doku-
mentiert und gemäß den Kriterien der o. g. Richtlinien bewertet werden. 
Weiterhin sollen in den Managementplänen für die zu schützenden Arten 
und Lebensräume konkrete Erhaltungsziele erarbeitet werden. Daraus 
ableitend sollen Maßnahmen formuliert werden, um die Erhaltungsziele 
langfristig zu sichern. Die Inhalte der Managementpläne konkretisieren die 
pauschalen und gebietsbezogenen Verbote und zulässigen Handlungen 
der Schutzgebietsverordnungen auf Einzelflächen, formulieren (verpflich-
tende) Maßnahmen zur Bewahrung eines günstigen Erhaltungsgrads der 
maßgeblichen Schutzgebietsbestandteile und listen (freiwillige) Entwick-
lungsmaßnahmen auf, mit denen der Erhaltungsgrad verbessert werden 
kann. Sowohl Erhaltungs- als auch Entwicklungsmaßnahmen sind grund-
sätzlich förderfähig. 

Nach Fertigstellung werden die Pläne von der Obersten Naturschutzbe-
hörde, dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, im Internet 
veröffentlicht und sind dann für jedermann einsehbar. 
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Welche finanziellen Fördermöglichkeiten 
gibt es?

Das Land bietet den Landnutzern innerhalb der NATURA 2000-Gebiete 
eine ganze Reihe an Fördermöglichkeiten an: 
Auf Flächen, die gemäß der Schutzgebietsverordnung mit Nutzungsein-
schränkungen belegt sind, kann der Landwirt bei Einhaltung der Vorgaben 
gemäß ELER-Verordnung (Art. 30) eine Ausgleichszahlung in Höhe von 
148 €/ha erhalten. Führt er auf solchen Flächen zusätzliche freiwillige 
Maßnahmen durch, die zudem aus fachlicher Sicht sinnvoll sind, kann er 
im Rahmen der Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen des Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER-
VO, Art. 28) gefördert werden. Dort liegen die Fördersätze zwischen 208 
und 299 €/ ha. In beiden Fällen werden die Anträge an die Zahlstelle (A/5) 
im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gestellt. 
In wenigen Einzelfällen, in denen bestimmte, besonders geschützte Arten 
erhalten werden sollen und die Voraussetzungen zur ELER-Förderung 
nicht gegeben sind, kann das Land auch alleine fördern. 
Auch für den Privat- und Kommunalwald sollen in Kürze in begrenztem 
Umfang Fördermittel zur Verfügung stehen, beispielsweise zur Anlage von 
Flächen zur Förderung von Lichtwaldarten, für den Erhalt von Biotopbäumen, 
für die Optimierung von Waldlebensraumtypen auf Sonderstandorten sowie 
für die Anlage von Biotopen im Wald.

Orchideenwiese; Foto: NABU Saar, B. Freiheit
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Sind die NATURA 2000-Schutzgebiete jetzt 
für Freizeitaktivitäten tabu?

Müssen Geocacher aus den NATURA 
2000-Schutzgebieten draußen bleiben?

Pauschal kann man das nicht beantworten. Man muss unterscheiden, ob 
es sich um ein hochsensibles Gebiet wie eine Orchideenwiese handelt 
oder ob sich das Schutzgebiet im Wald befindet.
Im Wald (außerhalb von Naturwaldzellen) beispielsweise ist das Betreten 
der Waldfläche zum Zwecke der Erholung nach wie vor erlaubt, ebenso 
das Radfahren und Reiten auf den vorhandenen Wegen. Auch das Sam-
meln von Beeren und Pilzen für den persönlichen Gebrauch ist weiterhin 
möglich.
In bestimmten Gebieten, wie den Orchideenwiesen oder Halbtrocken-
Rasen mit ihrer empfindlichen Fauna und Flora kann es allerdings schon 
zu Einschränkungen kommen. Allerdings sehen das die geltenden Natur-
schutzgesetze auch jetzt schon vor.
Natürlich dürfen in den NATURA 2000-Schutzgebieten keine Tiere ohne 
vernünftigen Grund beunruhigt oder die Lebensstätten wild lebender 
Pflanzen und Tiere zerstört werden. Das gilt so aber auch heute schon 
außerhalb der Schutzgebiete.

Die meisten Caches werden naturverträglich an gut erreichbaren Stellen 
abgelegt. Es gibt aber auch Verstecke, die in schwer zugänglichen Berei-
chen liegen. Da die Caches nach Schwierigkeitsgraden eingestuft werden, 
bietet die „Schatzsuche“ in schwierigem Gelände einen besonderen An-
reiz. Steinbrüche, Höhlen, Felsen usw. sind besonders gefragt. Doch gera-
de diese entlegenen Bereiche sind Lebensraum vieler geschützter Tierarten 
wie Uhu, Wanderfalke, Fledermäusen oder bestimmter Pflanzenarten, wie 
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Moosen und Farnen. Diese Arten sind besonders störungsempfindlich, 
v. a. in der Fortpflanzungszeit oder beim Winterschlaf. Im Sinne eines 
sorgsamen Umgangs mit der Natur sollte man daher Caches in NATURA 
2000-Gebieten nur nach Rücksprache mit den Grundstückseigentümern 
und der zuständigen Naturschutzbehörde (siehe Anschriften am Ende der 
Broschüre) anlegen.

Was ist mit sonstigen naturverträglichen 
Sportarten, z. B. Mountainbiking?

Wie sieht es mit der Jagd aus? Gibt es da 
Einschränkungen?

Naturverträgliche Sportarten können in den NATURA 2000-Schutzgebie-
ten grundsätzlich ausgeübt werden. Bei allen Freizeitaktivitäten sollte man 
aber beachten, dass Störungsfreiheit ein wesentliches Element des Schut-
zes seltener Arten und Lebensräume ist. Daher dürfen Sportarten wie 
Mountainbiking, Reiten, Klettern o. ä. nur auf den hierfür vorgesehenen 
und ausgewiesenen Routen ausgeübt werden.

Die Jagdausübung, zum Beispiel auf Reh-, Rot- und Schwarzwild, ist eine 
schon sehr alte Form der Landnutzung, die besonders dann sinnvoll ist, 
wenn das erlegte Wild auch verwertet wird und durch die Jagd keine 
nachhaltigen Störungen des Naturhaushaltes erfolgen. Die Jagd ist darüber 
hinaus ein zentrales Element der Bewirtschaftung des Waldes, da sie der 
Erreichung waldbaulicher Ziele, z. B. Vermeidung eines übermäßigen Wild-
verbisses und Schadensminimierung in der Kulturlandschaft, dienen kann. 
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Heftig diskutiert: Wie wird NATURA 2000 
im Wald umgesetzt?

Über die Hälfte der gemeldeten NATURA 2000-Gebiete liegen im Wald, nicht 
nur, aber zu einem erheblichen Anteil im Staatswald. Auch diese – teilweise 
sehr großen – Flächen müssen nach den gesetzlichen Vorgaben rechtlich 
gesichert werden.
Aber – der Wald ist und bleibt ein Bürgerwald und steht auch künftig den 
Bürgerinnen und Bürgern als Erholungslandschaft zur Verfügung. Zum Schutz 
des Artenreichtums in unseren Wäldern bedarf es allerdings auch einer 
besonderen Rücksichtnahme durch die Waldbesucherinnen und -besucher.
Diese helfen der Natur am besten, indem sie durch ihr Verhalten – wie in der 
Vergangenheit auch schon – den Wald und seine Tier- und Pflanzenarten 
schonen und schützen.

In den NATURA 2000-Schutzgebieten ist daher die Jagd und zu diesem 
Zweck auch die Errichtung von an die Landschaft angepassten Hochsitzen 
in einfacher Holzbauweise meist zulässig. Auch hinsichtlich der Anlegung 
von Kirrungen bestehen nur in Einzelfällen Einschränkungen. Jagdhunde 
müssen nicht angeleint sein, wenn sie auf der Nachsuche nach Wild sind 
bzw. bei Bewegungsjagden. Jagdschneisen dürfen angelegt und unterhal-
ten werden, sofern dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt wird. Im 
Zweifelsfall kontaktieren Sie die zuständige Naturschutzbehörde.
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Was darf man im NATURA 2000-Wald tun 
– was darf man nicht tun?

Welche Anforderungen stellt denn 
NATURA 2000 für den Wald? 

Das ist relativ einfach zu beantworten: Was bisher nicht zulässig war, wird 
auch künftig nicht zulässig sein. Was bisher erlaubt war, wird grundsätz-
lich auch künftig erlaubt sein.
Konkret heißt das, der Wald darf zum Zwecke der Erholung betreten und 
Beeren und Pilze dürfen für den privaten Gebrauch gesammelt werden. 
Dass Hunde grundsätzlich nur auf dem Weg und in Sichtweite laufen 
dürfen,  dient dem Schutz der wild lebenden Tiere im Wald. Auch die Re-
gelung, dass man nur auf den bestehenden Wegen Radfahren und Reiten 
darf, findet sich bereits im gültigen Landeswaldgesetz.

Mit der Schutzgebietsausweisung wird die heute bereits betriebene 
naturnahe Art und Weise der Waldbewirtschaftung, insbesondere im 
öffentlichen Wald, festgeschrieben. Keine Kahlschläge, Bodenschonung, 
Bevorzugung heimischer Baumarten und Ersatz nicht standortheimi-
scher Baumarten, Biotopbäume und Totholz, das sind einige der wich-
tigsten Prinzipien der naturnahen Waldwirtschaft, die in den NATURA 
2000-Schutzgebieten dauerhaft erhalten bleiben sollen.
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Wie sieht es im Privatwald aus – darf ich 
dort auch künftig noch Holz machen? 

Grundsätzlich ja. Erlaubt ist nämlich alles, was nicht zu einer Verschlech-
terung der Erhaltungsziele des Gebietes führt. Die bisherige ordnungsge-
mäße land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt in aller Regel weiterhin 
möglich. Maßnahmen der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft 
werden grundsätzlich nicht beschränkt, soweit die Erhaltungsziele für das 
Gebiet beachtet werden. 
Auch der Bau von Forstwegen ist z. B. dann möglich, wenn Lebensraum-
typen oder Arten nicht beeinträchtigt werden. Für den Einzelfall wird dies 
durch eine Verträglichkeitsprüfung festzustellen sein.
Beispiele für Maßnahmen, die in Konflikt mit Erhaltungszielen kommen 
können, sind

Entnahme von Biotop-/Höhlenbäumen
Unterpflanzung eines Buchenbestandes mit Douglasie

In solchen Fällen ist generell eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der 
zuständigen Forst- und Naturschutzbehörde zu empfehlen.

Biotopholz im Wald; Foto: NABU Saar, H. Harth
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Zuständige Naturschutzbehörden

Weitere Infos im Internet

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Oberste Naturschutzbehörde
Keplerstr. 18
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681/501-00
E-Mail: poststelle@umwelt.saarland.de 
www.umwelt.saarland.de

Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz
Fachbehörde und Untere Naturschutzbehörde
Don-Bosco-Str. 1
66119 Saarbrücken
Tel.: 0681/8500-0
E-Mail: lua@lua.saarland.de
www.lua.saarland.de

Allgemeine Informationen
http://www.saarland.de/natura2000.htm  
Ausweisung von NATURA 2000-Gebieten
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